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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie sich der Zustand von Brücken im Zuge von Bundes- und Landesstraßen 
in den Prüfzyklen der „einfachen Prüfung“ und „Hauptprüfung“ seit dem Jahr 
2011 entwickelt hat;

2.	�welche Brücken im Zuge welcher Bundes- und Landesstraßen vor dem Jahr 
1980 fertiggestellt wurden;

3.	welche Brücken im Einzelnen in einem ungenügenden Bauwerkszustand sind;
4.	�wann und in welcher Weise diese Brücken umfassenden Erhaltungsmaßnah-

men unterzogen werden sollen;
5.	für welche Brücken ab wann Ersatzneubauten vorgesehen sind;
6.	�welche Schlussfolgerungen sie für sich aus dem Brückeneinsturz in Dresden 

zieht;
7.	�ob sie insbesondere weiterhin daran festhalten wird, zur Finanzierung der Besei-

tigung der Hochwasserschäden Erhaltungsmaßnahmen – auch bei Brücken – zu 
verschieben;

8.	�weshalb die Folgen der unvorhersehbaren Hochwasserschäden nicht auf andere 
Weise als durch Verschiebung von Erhaltungsmaßnahmen finanziert werden 
(beispielsweise überplanmäßige Ausgaben).

16.9.2024

Dr. Jung, Scheerer, Haag, Dr. Rülke, Haußmann, Goll, Dr. Schweickert, 
Dr. Timm Kern, Reith, Bonath, Hoher, Heitlinger FDP/DVP

Antrag
der Abg. Dr. Christian Jung und 
Hans Dieter Scheerer u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Verkehr

Schlussfolgerungen aus dem Brückeneinsturz in Dresden auf 
den Sanierungsplan von Brücken im Zuge von Bundes- und 
Landesstraßen

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e g r ü n d u n g

Die Sicherheit von Brückenbauwerken ist von großer Bedeutung. Die Entwick-
lung ihrer baulichen Zustände sowie die Planung und Umsetzung von Erhaltungs-
maßnahmen ist von großem Interesse.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2024 Nr. VM2-0141.3-27/156/2 nimmt das Mi-
nisterium für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen zu 
dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1.	�wie sich der Zustand von Brücken im Zuge von Bundes- und Landesstraßen in 
den Prüfzyklen der „einfachen Prüfung“ und „Hauptprüfung“ seit dem Jahr 
2011 entwickelt hat;

Für die Berechnung der Zustandsnote werden im Zuge der alle drei Jahre durch-
geführten Bauwerksprüfung die Schäden und Mängel aufgenommen und der Zu-
stand unter Berücksichtigung der Standsicherheit, Verkehrssicherheit sowie Dau-
erhaftigkeit beurteilt. Die Ergebnisse werden zu einer Zustandsnote zwischen 1,0 
(sehr gut) und 4,0 (ungenügend) zusammengefasst.

Betrachtet man alle Bundesstraßenbrücken in Baden-Württemberg hat sich die 
gemittelte Zustandsnote von 2,30 (2011) auf 2,38 (2024) leicht verschlechtert. 
Auch das durchschnittliche Bauwerksalter ist von 32 Jahren (2011) auf 43 Jahre 
(2024) deutlich angestiegen. 

Ähnlich verhält es sich bei den Landesstraßenbrücken in Baden-Württemberg. 
Hier hat sich die gemittelte Zustandsnote hat sich von 2,28 (2011) auf 2,37 (2024) 
leicht verschlechtert und das durchschnittliche Bauwerksalter ist von 39 Jahren 
(2011) auf 52 Jahre (2024) ebenfalls deutlich angestiegen.

2.	�welche Brücken im Zuge welcher Bundes- und Landesstraßen vor dem Jahr 
1980 fertiggestellt wurden;

3.	welche Brücken im Einzelnen in einem ungenügenden Bauwerkszustand sind;

Zu den Ziffern 2 und 3 wird aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam Stel-
lung genommen.

Die Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg ist zuständig für landesweit ins-
gesamt rund 4 000 Brücken (Teilbauwerke) im Zuge der Bundesstraßen (Baulast-
träger Bund) und rund 3 300 Brücken (Teilbauwerke) im Zuge der Landesstraßen 
(Baulastträger Land). Davon wurden im Bundesstraßennetz 1 880 Teilbauwerke 
und im Landesstraßennetz 1 989 Teilbauwerke vor dem Jahr 1980 fertiggestellt. 
Diese sind in Anlage 1 und 2 aufgelistet.

Landesweit sind aktuell rund 650 Brücken im Bundes- und Landesstraßennetz 
durch einen Neubau zu ersetzen oder instandsetzungs-/ertüchtigungsbedürftig, 
was auf Tragfähigkeitsdefizite und/oder Instandsetzungsbedarf zurückzuführen 
ist. Somit ist derzeit etwa für jede zehnte Brücke in Baden-Württemberg eine 
Erhaltungsmaßnahme einzuleiten. Davon weisen im Bundesstraßennetz 14 Teil-
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bauwerke und im Landesstraßennetz 21 Teilbauwerke einen ungenügenden auf 
(siehe gelbe Markierungen in Anlage 1 und 2), für die ein besonders dringender 
Handlungsbedarf vorliegt.

Für diese besonders dringlichen Bauwerke im Bundes- und Landesstraßennetz hat 
die Planung einer Erhaltungsmaßnahme (Instandsetzung, Ertüchtigung, Ersatz-
neubau) bereits begonnen.

4.	�wann und in welcher Weise diese Brücken umfassenden Erhaltungsmaßnahmen 
unterzogen werden sollen;

5.	für welche Brücken ab wann Ersatzneubauten vorgesehen sind;

6.	�welche Schlussfolgerungen sie für sich aus dem Brückeneinsturz in Dresden 
zieht;

Zu den Ziffern 4 bis 6 wird aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam Stel-
lung genommen.

Grundsätzlich ist ein Brückenzustand sicherzustellen, der die gestellten Anfor-
derungen an die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit mit 
ausreichender Zuverlässigkeit erfüllt. Eine nachhaltige Strategie zur Brückener-
haltung erfordert daher sowohl die Berücksichtigung des Brückenzustandes als 
auch etwaiger Tragfähigkeitsdefizite. So ist bei Brücken in einem „kritischen 
Bauwerkszustand“ oder schlechter (d. h. ab Note 3,0 gem. DIN 1076) eine Erhal-
tungsmaßnahme einzuleiten. Tragfähigkeitsdefizite liegen insbesondere bei Brü-
cken mit dem schlechtesten Traglastindex V vor. In der Stufe V sind die Brücken 
vertreten, die mit einem Alter von 50 Jahren und mehr den Zenit ihrer geplanten 
Nutzungszeit überschritten haben, nicht nach aktuellem Regelwerk geplant sowie 
gebaut wurden und bei denen aufgrund des seinerzeitigen Stands der Technik 
im Vergleich zu den heutigen Anforderungen die meisten statisch-konstruktiven 
Defizite auftreten. Diese Bauwerke sind somit prioritär zu behandeln. Zudem 
sind Brücken mit bauart- und materialbedingten Defiziten, wie Brücken mit span-
nungsrisskorrosionsgefährdetem Spannstahl, Brücken mit Verdrängungskörpern 
(Hohlkörperplatten), Brücken mit sprödbruchgefährdeten Edelstahlrollenlagern, 
Brücken mit Koppelfugen, usw., ebenfalls kurzfristig durch einen Neubau zu er-
setzen.

Der Brückenbestand in Baden-Württemberg befindet sich mit Blick auf die Subs-
tanz und die Tragfähigkeit in erheblichem Umfang in einem instandsetzungs- 
bzw. ertüchtigungswürdigen Zustand. Um der fortschreitenden Verschlechterung 
der Brückensubstanz entschieden entgegenzuwirken, hat das Ministerium für 
Verkehr bereits Anfang des Jahres entschieden die Brückenerhaltung (Instand-
setzung, Ertüchtigung, Ersatzneubau) zur zentralen Aufgabe der Straßenbauver-
waltung für die kommenden Jahre zu erklären. 

Vor diesem Hintergrund hat das Ministerium für Verkehr bereits vor dem Brü-
ckeneinsturz in Dresden verschiedene Maßnahmen angeschoben, um die Aus-
wirkungen von begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen abzumindern 
und die Planungs- und Bauzeit im Brückenbau zu reduzieren:

–	� Beschleunigung bei der Planung durch Umsetzung von Brückenersatzneubau-
ten an gleicher Stelle nach Möglichkeit unter Vollsperrung.

–	� Beschleunigung bei der Vergabe, indem Vergabeverfahren durch funktionale 
Ausschreibungen verkürzt oder mehrerer Projekte in einer Sammelausschrei-
bung gebündelt werden. 

–	� Beschleunigung möglicher Genehmigungsverfahren durch klar vorgegebene 
Strukturen bei der Beteiligung bzw. Abstimmung mit Dritten. 

–	� Reduzierung der Bauzeit durch Einsatz innovativer Bauweisen, wie modulare 
Bauweisen. Hier werden durch einen hohen Vorfertigungsgrad sowohl Bauzeit 
als auch verkehrliche Einschränkungen minimiert. 
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Im Entwurf des Staatshaushaltsplans 2025/2026 sind für das Jahr 2025 Mittel für 
den Landesstraßenbau in Höhe von insgesamt 223 918 300,0 Euro und für das 
Jahr 2026 in Höhe von 227 286 400,0 Euro ausgebracht (Kapitel 1304 Titelgruppe 
79). Davon stehen in beiden Jahren für die Erhaltung der Landesstraßen jeweils 
rund 165 Millionen Euro zur Verfügung. Dies umfasst auch die Ausgaben für die 
Erhaltung von Brückenbauwerken. Für Ortsumgehungen, Aus- und Neubau sind 
rund 29 Millionen Euro für das Jahr 2025 und rund 33 Millionen Euro für das Jahr 
2026 veranschlagt. Daneben sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund  
63 Millionen Euro p. a. ausgebracht. Weiterhin sind bereits rund 50 Millionen 
Euro zur Beseitigung der Hochwasserschäden vom Mai 2024 in den Jahren 2025 
und 2026 aus dem Erhaltungstitel zu erbringen. Um den gutachterlich ermittelten 
Erhaltungsbedarf der Landesstraßeninfrastruktur in Höhe von rund 2 Milliarden 
Euro abzubauen, müssen zukünftig die Maßnahmen zur Brückensanierung mit 
höchster Priorität und ggf. über Mittelumschichtungen und ggf. auch über eine 
Erhöhung der Mittel finanziert werden.

7.	�ob sie insbesondere weiterhin daran festhalten wird, zur Finanzierung der Be-
seitigung der Hochwasserschäden Erhaltungsmaßnahmen – auch bei Brücken 
– zu verschieben;

Das schwere Unwetter im Frühjahr hat im Land viele und sehr teure Infrastruk-
turschäden verursacht. Das Ministerium für Verkehr hat umgehend damit ange-
fangen, personelle und finanzielle Kapazitäten für die erforderlichen baulichen 
Maßnahmen zu Beseitigung der entstandenen Straßen- und Bauwerksschäden im 
maßgeblich betroffenen Landesstraßennetz einzusetzen. Daher musste auch die 
Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen im Zuge der Landesstraßen für den wei-
teren Verlauf des Jahres angepasst werden. Die Brückenerhaltungsmaßnahmen  
„L 159, Ersatzneubau Brücke über Mühlekanal OD Untermettingen“ und „L 1025, 
Instandsetzung Jagstbrücke bei Heimhausen“ aus dem Sanierungsprogramm 2024 
müssen vor diesem Hintergrund auf einen Zeitraum ab dem Jahr 2025 verschoben 
werden.

8.	�weshalb die Folgen der unvorhersehbaren Hochwasserschäden nicht auf an
dere Weise als durch Verschiebung von Erhaltungsmaßnahmen finanziert wer-
den (beispielsweise überplanmäßige Ausgaben).

Tatsächlich wurde eine Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken ange-
strebt. Eine Prüfung ergab, dass der vorliegende Fall keinen der möglichen Ent-
nahmetatbestände erfüllt. 

Der finanzielle Mehrbedarf ist zudem nicht der einzige Grund für die Verschie-
bung der Maßnahmen auf einen späteren Zeitraum.

Insbesondere vor dem Hintergrund zukünftiger, voraussichtlich häufiger auftre-
tenden Unwetterereignissen ist es dringend erforderlich, dass der Personalkörper 
in der Straßenbauverwaltung groß genug ist, um im Bedarfsfall neben den plan
baren Aufgaben handlungsfähig zu bleiben. Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass neben der Aufstockung von finanziellen Ressourcen auch personelle Res-
sourcen strukturell im Straßenbau benötigt werden.

In Vertretung

Frieß
Ministerialdirektor
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